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II. Der Ansatz von AXA IM zur  
Berücksichtigung nachteiliger 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeit 

1. Erkennung und Priorisierung von PAI 
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2. Beschreibung der PAI und Maßnahmenpläne 



Auf Unternehmensebene 

 

Auf Fondsebene 
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4. Einhaltung von Unternehmensethik-Kodizes und welt-
weit anerkannten Standards 
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Anhänge 

Anhang 1: Berücksichtigung von PAI auf Unternehmens- und Produktebene 

ESG- 
Themen 

PAI- 
Indikator  

Kennzahl 

Getroffene Maßnahmen/für den nächsten Berichtszeitraum geplante Maßnahmen und Ziele 

Unternehmensweiter 
Ansatz von AXA IM 

Relevante sektor- 
und normbasierte 

Ausschluss- 
richtlinien27 

Relevante Engagementrichtlinien 
Spezieller Ansatz auf 

Fondsebene28 

Indikatoren für Portfoliounternehmen 

Umwelt 

1. Treibhaus-
gasemissionen  

Scope 1 
AXA IM strebt für alle seine Port-
folios Netto-Nullemissionen bis 
spätestens 205029 an. Außerdem 
wollen wir maßgeblich dazu bei-
tragen, dass unsere Kunden den 
Klimawandel und dessen mögliche 
Auswirkungen auf ihre Portfolios 

Klimarichtlinie: Ausschluss 
von: 
- Kraftwerkskohle: Bergbau, 
Stromerzeugung und Ge-
schäftspartner wie Ausrüster 
oder Infrastrukturanbieter 
- Ölsand: Produktion und 

Bei unseren Anlagen in traditionelle Assetklassen engagieren wir uns ziel-
orientiert bei Unternehmen aus den wichtigsten klimarelevanten Sekto-
ren (z.B. Energie, Finanzen und Baustoffe). Außerdem achten wir darauf, 
uns mit Unternehmen aus allen Bereichen der Wirtschaft zu treffen. Bei-
spielsweise erfordern die Klima- und die Energiewende bei Brauereien, 
der Immobilienentwicklung oder im Banking einen Systemwandel, der je-
den betrifft. Dies zeigte sich auch daran, dass in den letzten Jahren viele 

Unsere ESG-Berichterstattung 
für Artikel-8- und Artikel-9-Pro-
dukte, die in von Unternehmen 
emittierte Wertpapiere investie-
ren, enthält gegebenenfalls ei-
nen speziellen Abschnitt zum 
Thema Klima. Er umfasst 

Scope 2 

Scope 3 

Gesamt 

2. CO2-Fußab-
druck 

CO2-Fußabdruck 

https://www.axa-im.com/our-policies-and-reports
https://www.axa-im.com/our-policies-and-reports
https://www.axa-im.com/important-information/sfdr


3. Treibhaus-
gasintensität 
der Portfolio-
unternehmen 

Treibhausgasintensität der 
Portfoliounternehmen 

besser verstehen und ihnen hel-
fen, ihre Investitionen entspre-
chend auszurichten. Im Oktober 
2021 haben wir im Rahmen des 
ersten NZAMi-Fortschrittsberichts 
unsere ersten Netto-Null-Ziele ver-
öffentlicht und uns verpflichtet, 
bei 15% des von uns verwalteten 
Vermögens die Netto-Null zu er-
reichen. Diese Ziele wurden im Ap-
ril 2022 angehoben. Ende 2024 be-
zogen sie sich auf 68% des gesam-
ten verwalteten Vermögens. Da-
mit gilt es für alle börsennotierten 
Staats- und Unternehmensanlei-
hen sowie für etwa 82% unseres 
verwalteten Immobilienvermö-
gens. Dementsprechend haben 
wir Netto-Null-Richtlinien für tra-
ditionelle Assetklassen und Immo-
bilienanlagen aufgestellt. Sie ori-
entieren sich an höchsten Bran-
chenstandards und berücksichti-
gen sowohl interne als auch ex-
terne Informationen, um das 
Netto-Null-Profil von Unterneh-
men oder Projekten zu bestim-
men. Anfang 2025 haben wir ei-
nen Netto-Null-Rahmen definiert 
und für unsere Infrastrukturaktien 
und -anleihen neue Ziele für 2030 
und 2040 formuliert. 
Für alle wichtigen traditionellen 
und alternativen Assetklassen gilt, 
dass AXA IM mindestens einmal 
jährlich die Treibhausgasemissio-
nen seiner weltweiten Portfoli-
opositionen sowie gegebenenfalls 
eine Auswahl anderer assetklas-
senspezifischer klimabezogener In-
dikatoren kontrolliert. 

Pipelines 
- Produktion von Schieferöl 
und -gas, Tight Oil und Gas  
- Öl- und Gasproduktion in der 
Arktis 
Im April 2023 haben wir ei-
nige Ausschlusskriterien im 
Zusammenhang mit Kraft-
werkskohle und Ölsand ver-
schärft.  

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Energie und Finanzen, 
aber auch Immobilien ihren Aktionären ihre Pläne zur Energiewende zur 
Abstimmung vorlegten – eine Initiative, die als „Say on Climate“ bekannt 
ist.
Nach der Prüfung unserer Klimarichtlinie im April 2023 haben wir unsere 
Rahmenrichtlinien zur Bewertung von Energiewendeplänen verfeinert. 
Dabei haben wir klare Anforderungen formuliert und den spezifischen 
Herausforderungen der Branchen und Märkte, an denen Unternehmen 
tätig sind, Rechnung getragen. Deshalb haben wir uns in den letzten zwei 
Jahren nicht gescheut, uns bei Unternehmen zu engagieren, deren Ener-
giewendestrategien unvollständig sind oder den Aktionären nicht zur Ab-
stimmung vorgelegt werden sollen. Dies war auch der Grund, warum wir 
uns bei der Abstimmung gegen die Wiederwahl des CSR und des Board 
Chair einiger Öl- und Gasunternehmen ausgesprochen haben. In puncto 
Gemeinschaftsengagement waren wir 2023 sehr aktiv, vor allem im Rah-
men der Initiative Climate Action 100+ (CA100+). Seit April 2023 fordern 
wir Unternehmen zudem auf, ihre Wertschöpfungskette (vorgelagert und 
vor allem nachgelagert) bei ihrer Klimastrategie zu berücksichtigen – ein 
wichtiger Schritt, um für Scope-3-Emissionen die Netto-Null zu erreichen.
2021 kündigte AXA IM zudem seine neue „Three Strikes and You’re Out“-
Richtlinie an, eine nachdrücklichere Engagementkampagne für eine Reihe 
von Unternehmen, die als „Klimanachzügler“ gelten. Diese Unternehmen, 
die aus allen Sektoren und Ländern stammen, haben aus unserer Sicht 
keine ausreichenden Netto-Null-Zusagen gemacht oder Emissionsminde-
rungsziele veröffentlicht, denen es an Ehrgeiz oder Glaubwürdigkeit man-
gelte. Nachdem wir unsere Richtlinie 2022 eingeführt hatten, haben wir 
sie 2023 und 2024 weiter zur Anwendung gebracht, was dazu beitrug, 
dass wir einige Unternehmen von unserer Ausschlussliste gestrichen ha-
ben, weil sie bei ihren Klimastrategien erhebliche Fortschritte gemacht 
hatten. Außerdem haben wir die Liste um neue Unternehmen mit zu la-
schen Klimastrategien ergänzt. Die Definition „Klimanachzügler“ dürfte 
sich künftig weiterentwickeln, und wir gehen davon aus, dass die Kriterien 
zur Erkennung von Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Leistung im 
Zeitablauf komplexer werden. Möglich wären ein Schwerpunkt auf Fort-
schritten von Energiewendeplänen oder strengere Anforderungen im 
Rahmen der wissenschaftsbasierten Beurteilung. 

vergangenheitsbezogene Kenn-
zahlen (CO2-Intensität für Scope-
1- und Scope-2- sowie für vorge-
lagerte Scope-3-Emissionen), 
aber auch zukunftsgerichtete 
(einschließlich gegebenenfalls 
des erwarteten Temperaturan-
stiegs, der möglichen globalen 
Erwärmung und des Anteils der 
Unternehmen mit wissen-
schaftsbasierten Zielen am Ge-
samtportfolio). Seit 2023 ist in 
dieser Berichterstattung auch 
das Netto-Null-Profil des Portfo-
lios enthalten. Die Umsetzung 
von Netto-Null-Zielen für alle 
Wertpapiere, für die unsere 
Ziele gelten, beruht auf der 
Netto-Null-Strategie unseres Ge-
samtunternehmens. 
AXA IM setzt die ESMA-Leitli-
nien für Fonds, die die Begriffe 
ESG oder Nachhaltigkeit in ih-
rem Namen führen,30 schritt-
weise um und stellt die Einhal-
tung der von der ESMA festge-
legten Frist (bis zum 21. Mai 
2025) sicher. Ende 2024 erfüll-
ten bereits 19 unserer Publi-
kumsfonds mit einem verwalte-
ten Vermögen von etwa 17 Mil-
liarden Euro die ESMA-Leitli-
nien. 
Außerdem werden für einige 
Fonds mit SRI- und/oder TS-La-
bel CO2-Intensitätsziele auf 
Fondsebene festgelegt. Einige 
Fonds mit SRI-Label können 
auch Ziele im Zusammenhang 
mit der Produktion erneuerba-
rer Energien haben. Einzelheiten 

4. Anlagen in 
Unternehmen 
aus dem Sektor 
fossile Brenn-
stoffe  

Anteil der Anlagen in Unter-
nehmen aus dem Sektor fos-
sile Brennstoffe  

5. Anteil nicht 
erneuerbarer 
Energie an Ver-
brauch und Er-
zeugung 

Anteil des Verbrauchs und 
der Erzeugung nicht erneu-
erbarer Energie durch die 
Portfoliounternehmen aus 
nicht erneuerbaren Energie-
quellen im Vergleich zu er-
neuerbaren Energiequellen, 
als Anteil an den gesamten 
Energiequellen 

Klimarichtlinie (unter Berück-
sichtigung einer erwarteten 
Korrelation zwischen Treib-
hausgasemissionen und Ener-
gieverbrauch und -produk-
tion): siehe oben 6. Intensität 

des Energiever-
brauchs je Sek-
tor mit starken 
Klimafolgen  

Energieverbrauch in Giga-
wattstunden (GWh) je Mil-
lion Euro Umsatz der Portfo-
liounternehmen, je Sektor 
mit starken Klimafolgen 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-05/ESMA34-472-440_Final_Report_Guidelines_on_funds_names.pdf


dazu finden Sie im Abschnitt 
zum französischen SRI-Label und 
zum belgischen TS-Label im ESG-
Bericht der betreffenden Fonds. 
Bei einigen Fonds mit SRI-, TS- 
und/oder Greenfin-Label kön-
nen zusätzlich Unternehmen mit 
Bezug zur traditionellen Energie-
produktion aus Öl und Gas oder 
aus nicht erneuerbaren oder 
CO2-intensiven Quellenausge-
schlossen werden.31 
 
Teil unserer ACT-Fonds sind 
auch CO2, Energiewende- und 
CO2-Ausgleichsstrategien. CO2-
arme Fonds sollen eine um min-
destens 30% niedrigere CO2- 
und Wasserintensität haben als 
ihre Benchmark. Energiewende-
fonds sollen den gewichteten 
Durchschnitt der CO2-Intensität 
(WACI) unter dem ihrer Bench-
mark oder des Anlageuniver-
sums halten. Zugleich wird ein 
niedriger Umschlag der im 
Fonds gehaltenen Anleihen an-
gestrebt. Dabei ist die Bench-
mark/das Anlageuniversum zu-
nächst ein WACI, der 30% unter 
dem des Index/Anlageuniver-
sums liegt. Danach wird die 
Benchmark/das Anlageuniver-
sum jedes Jahr um weitere 7% 
gegenüber dem WACI der 
Benchmark/des Anlageuniver-
sums des Vorjahres gesenkt. Bei 
CO2-Ausgleichsfonds schließlich 
kompensieren wir teilweise die 
verbleibenden 

https://www.axa-im.com/responsible-investing/policies
https://www.axa-im.com/responsible-investing/policies


Treibhausgasemissionen des 
Portfolios durch die Unterstüt-
zung von Projekten, die den Um-
weltschutz und eine nachhaltige 
Entwicklung der Wirtschaft för-
dern. 

7. Aktivitäten, 
die Gebieten 
mit gefährde-
ter Artenviel-
falt schaden 

Anteil der Anlagen in Portfo-
liounternehmen mit Nieder-
lassungen/Produktionsanla-
gen in oder in der Nähe von 
Gebieten mit einer gefähr-
deten Artenvielfalt, wenn 
deren Aktivitäten diesen Ge-
bieten schaden 

Zum Thema Biodiversität hat AXA 
IM seine Strategie verschärft, um 
Herausforderungen im Zusam-
menhang mit dem Artenschutz 
stärker in unseren Investmentpro-
zess, unsere Fundamentalanalysen 
und unsere Engagementstrategie 
einzubinden. 
In Erfüllung unserer Zusage als Un-
terzeichner des Finance for Bio-
diversity (FfB) Pledge 
und in Anwendung der Empfeh-
lungen der FfB Foundation zur 
Festlegung von Naturzielen für As-
setmanager haben wir kürzlich die 
folgenden „Initiativziele” gemäß 
den Vorgaben der FfB Foundation 
formuliert. Sie sind im jüngsten 
TCFD/Art. 29-Bericht von AXA IM 
auf der Website von AXA IM32 de-
tailliert beschrieben. 
 
Zudem haben wir in enger Zusam-
menarbeit mit Datenanbietern 
Kennzahlen zur Messung der Aus-
wirkungen unserer Investments 
auf Biodiversitäts-Ökosystemleis-
tungen (Biodiversitäts-Fußab-
druck) entwickelt. Nach Pilotpro-
jekten bei einigen Fonds im Jahr 
2022 werden sie seit 2023 auf alle 

Richtlinien zum Schutz von 
Ökosystemen und zur Verhin-
derung von Entwaldung: Aus-
schluss von Rohstoffen mit er-
heblichen Auswirkungen auf 
Veränderungen der Landnut-
zung: 
- Palmöl und -derivate 
- Sojamehl, Sojaöl und -deri-
vate 
- Rinderprodukte 
- Holzprodukte 

Bei traditionellen Assetklassen ergänzen wir unsere Ausschlussrichtlinien 
um Engagement. Wir sprechen mit Unternehmen, die diesen Risiken un-
terliegen, aber nicht in ernste Kontroversen verwickelt sind und an der 
Senkung ihrer Risiken arbeiten. In den letzten Jahren standen zwei Bran-
chen im Mittelpunkt unserer Engagementaktivitäten, die dafür bekannt 
sind, dass sie der Biodiversität erheblich schaden können: die Wertschöp-
fungskette der Agrar- und Lebensmittelindustrie – vor allem der Nah-
rungsmittelsektor, aber auch Konsumverbrauchsgütervertrieb und Einzel-
handel – sowie die chemische Industrie. Unser Engagement erfolgte mit-
hilfe mehrerer Programme. Mit unserem Biodiversitäts-Fußabdruck-Tool, 
das wir 2022 zusammen mit unserem Partner Iceberg Data Lab (IDL) ent-
wickelt haben, wählten wir Unternehmen mit großen Biodiversitäts-Fuß-
abdrücken aus und begleiteten sie bei der Entwicklung stabiler und wirk-
samer Biodiversitätsstrategien. Dabei orientierten wir uns an jenen Berei-
chen, bei denen nach unseren Informationen besonderer Handlungsbe-
darf bestand. Außerdem engagierten wir uns speziell zu den Themen Ent-
waldung und Umweltverschmutzung. Hier entfiel über die Hälfte unserer 
Engagements zum Thema Artensterben auf die Landnutzung, wozu auch 
Entwaldung gehört. Ab 2025 werden wir bei Emittenten, die ihre Bio-
diversitätsziele verschärft haben, nachfassen und dabei insbesondere auf 
die konkreten Maßnahmen und Umsetzungsmechanismen achten, durch 
die diese Ziele erreicht werden sollen.  
AXA IM führte außerdem konstruktive Gespräche zu Biodiversitätsthemen 
mit dem WWF, dem CDP, Ceres, Global Canopy und anderen externen Ex-
perten. Außerdem werden wir uns im Zuge unserer Zusagen aus dem Jahr 
2021 weiter aktiv an der Finance for Biodiversity (FfB) Foundation sowie 
an anderen Initiativen beteiligen, deren Schwerpunkt die Biodiversität ist. 
Hier unterstützen wir die Entwicklung von Strategien, Berichtsstandards 
und vorbildlichen Verfahren zum Artenschutz. 

Im Rahmen unserer Nachhaltig-
keitsfonds bieten wir auch Pro-
dukte mit einer Biodiversitäts-
strategie sowie mit Anlagezie-
len, die eine Verringerung der 
Wasserintensität der Fonds die-
ser Reihe anstreben, die auch 
eine CO2-Senkungsstrategie ver-
folgen. 
Mit unserer Naturkapital-Strate-
gie, die darauf abzielt, einen Bei-
trag zu den bedeutenden Um-
welt-, Biodiversitäts- und sozia-
len Leistungen zu liefern, die 
von der Natur bereitgestellt 
werden, finanzieren wir zudem 
seit 2022 glaubwürdige, inves-
tierbare Lösungen, die Nutzen 
stiften. Bislang hat die Strategie 
einige zielführende Investitio-
nen getätigt, beispielsweise in 
die Wiederaufforstung zerstör-
ter Wälder im brasilianischen 
Amazonasgebiet, den Schutz 
und die Wiederherstellung zer-
störter Torfgebiete in Indone-
sien, die Verhinderung der Ab-
holzung geschützter Waldge-
biete in Guatemala und die För-
derung nachhaltiger Forstwirt-
schaft in Madagaskar. 

8. Wasserver-
schmutzung 

Von Portfoliounternehmen 
verursachte Emissionen, die 
ins Wasser gelangen, in 
Tonnen je investierter Mil-
lion Euro, gemessen als ge-
wichteter Durchschnitt 

Richtlinie zu ESG-Standards: 
Ausschluss von Emittenten 
mit niedrigem ESG-Score 
(<1,43 bzw. CCC) 

9. Quote von 
Gefahrstoff- 
und radioakti-
vem Abfall 

Von Portfoliounternehmen 
verursachter giftiger und ra-
dioaktiver Abfall in Tonnen 
je investierter Million Euro, 
gemessen als gewichteter 
Durchschnitt 

Richtlinie zu ESG-Standards: 
Ausschluss von Emittenten 
mit niedrigem ESG-Score 
(<1,43 bzw. CCC) 

https://www.axa-im.com/responsible-investing/policies


börsennotierten Aktien und Unter-
nehmensanleihen angewandt. Der 
Biodiversitäts-Fußabdruck ist eine 
Zusammenfassung verschiedener 
PAI als Maß für die negativen Aus-
wirkungen menschlicher Aktivitä-
ten auf die Ökosysteme, darunter 
Wasser- und Luftverschmutzung, 
Landumnutzung, Raubbau und 
Verunreinigungen sowie Klima-
wandel. 

In den letzten zwei Jahren ha-
ben wir außerdem unsere ESG-
Berichterstattung (auf Produkt-
ebene) über den Biodiversitäts-
Fußabdruck gemäß der CBF-Me-
thode fortgesetzt, die von Ice-
berg Data Lab (IDL) für Fonds 
entwickelt wurde, die ökologi-
schen oder sozialen Nutzen för-
dern oder nachhaltig investie-
ren.  

Soziales 

10. Verletzun-
gen der 
Grundsätze des 
UN Global 
Compact und 
der Richtlinien 
der Organisa-
tion für wirt-
schaftliche Zu-
sammenarbeit 
und Entwick-
lung (OECD) für 
multinationale 
Unternehmen  

Anteil der Anlagen in Portfo-
liounternehmen, die in Ver-
letzungen der Grundsätze 
des UN Global Compact 
oder der Richtlinien der 
OECD für multinationale Un-
ternehmen verwickelt sind 

Im Rahmen unserer Richtlinie zu 
ESG-Standards meiden wir seit 
2021 Investitionen in Unterneh-
men, die erhebliche Verletzungen 
internationaler Normen und Stan-
dards verursachen, dazu beitragen 
oder damit im Zusammenhang 
stehen, vor allem, wenn es sich 
dabei um die Grundsätze des UN 
Global Compact (UNGC), die 
OECD-Richtlinien für multinatio-
nale Unternehmen (MNE), die ILO-
Konventionen und/oder die UN-
GPs für Wirtschaft und Menschen-
rechte handelt. Diese Standards 
konzentrieren sich auf Menschen-
rechte, Gesellschaft, Arbeitsschutz 
und Umwelt. Wir sind überzeugt, 
dass dies die wichtigsten damit 
verbundenen negativen Auswir-
kungen mindert. Zudem hilft es 
uns, Reputationsschäden zu ver-
meiden und die entsprechenden 
finanziellen Risiken aktiv zu steu-
ern. 

Richtlinie zu ESG-Standards: 
Ausschluss von Unternehmen, 
die internationale Normen 
und Standards verletzen, also 
von Firmen, die unserer Ein-
schätzung nach die Grunds-
ätze des UN Global Compact 
(UNGC), die OECD-Richtlinien 
für multinationale Unterneh-
men (MNE), die ILO-Konven-
tionen und/oder die UNGPs 
für Wirtschaft und Menschen-
rechte nicht einhalten. 

Bei Emittenten von Aktien und Unternehmensanleihen wollen wir uns zu 
allen unseren Themen konstruktiv engagieren, mit klaren und erreichba-
ren Zielen. Wir hinterfragen Strategie und Risiken, die finanzielle und 
nicht finanzielle Performance sowie ihre Zusagen eines guten Umgangs 
mit ökologischen, sozialen und governancebezogenen Themen. Engage-
ment kann auch in Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis erfolgen, bei-
spielsweise bei gravierenden Kontroversen und Verstößen gegen interna-
tionale Normen und Standards wie die OECD-Richtlinien für MNE oder 
den UNGC sowie bei schlechten Nachrichten oder Aktualisierungen der 
Ausschlussliste.  

Bei Artikel-8- oder Artikel-9-Fi-
nanzprodukten mit einem Min-
destanteil von nachhaltigen In-
vestments, die in traditionelle 
Assetklassen investieren, erfor-
dert Artikel 2(17) SFDR, dass 
Portfoliounternehmen gut ge-
führt werden. Hier sind vor al-
lem stabile Managementstruk-
turen, gute Mitarbeiterbezie-
hungen, faire Vergütung und 
Einhaltung der Steuervorschrif-
ten gefragt. Diese vier Anforde-
rungen werden durch den Aus-
schluss von Unternehmen er-
füllt, die erhebliche Verletzun-
gen internationaler Normen und 
Standards verursachen, dazu 
beitragen oder damit im Zusam-
menhang stehen. Diese Stan-
dards beziehen sich auf die The-
men Menschenrechte, Gesell-
schaft, Arbeitsschutz und Um-
welt und bieten damit einen gu-
ten Rahmen für die Beurteilung 
einer angemessenen Gover-
nance der Portfoliounterneh-
men. Zudem helfen sie sicherzu-
stellen, dass wir Anlagen in Un-
ternehmen meiden, deren 
schwache Managementstruktur 
beispielsweise Korruption und 
Geldwäsche Vorschub leistet, 

11. Fehlende 
Prozesse und 
Mechanismen 
zur Kontrolle 
der Einhaltung 
der Grundsätze 
des UN Global 
Compact und 
der OECD-
Richtlinien für 
multinationale 
Unternehmen 

Anteil der Anlagen in Portfo-
liounternehmen, die keine 
Richtlinien zur Kontrolle der 
Einhaltung der UNGC-
Grundsätze und OECD-
Richtlinien für multinatio-
nale Unternehmen bzw. 
kein entsprechendes Melde-
/Beschwerdesystem für Ver-
stöße haben 

Richtlinie zu ESG-Standards: 
Ausschluss von Unternehmen, 
die internationale Normen 
und Standards verletzen (un-
ter Berücksichtigung einer er-
warteten Korrelation zwi-
schen der Verletzung interna-
tionaler Normen und Stan-
dards durch ein Unternehmen 
und der fehlenden Umsetzung 
von Prozessen und Mechanis-
men zur Kontrolle der Einhal-
tung dieser Standards): siehe 
oben 



sowie solche, die durch sehr 
schwaches Humankapitalma-
nagement (wie schlechte Mitar-
beiterbeziehungen oder unan-
gemessene Vergütung) auffal-
len. AXA IM nutzt den Filter ei-
nes externen Anbieters und 
schließt alle Unternehmen aus, 
die unserer Einschätzung nach 
die Grundsätze des UN Global 
Compact (UNGC), die OECD-
Richtlinien für multinationale 
Unternehmen (MNE), die ILO-
Konventionen und/oder die UN-
GPs für Wirtschaft und Men-
schenrechte nicht einhalten.  

12. Ge-
schlechtsspezi-
fische Lohnun-
terschiede 

Durchschnittliches unberei-
nigtes geschlechtsspezifi-
sches Lohngefälle bei Port-
foliounternehmen 

Wir veröffentlichen unseren eige-
nen Bericht zum geschlechtsspezi-
fischen Lohngefälle zurzeit jährlich 
für Frankreich und Großbritan-
nien. 

Richtlinie zu ESG-Standards: 
Ausschluss von Emittenten 
mit niedrigem ESG-Score 
(<1,43 bzw. CCC) 

k.A. k.A. 

13. Geschlech-
terdiversität im 
Board 

Durchschnittlicher Frauen-
anteil im Board der Portfo-
liounternehmen an der Ge-
samtzahl der Boardmitglie-
der 

2020 hat AXA IM das Kriterium Ge-
schlechterdiversität in seine Ab-
stimmungsrichtlinien aufgenom-
men. Im Dezember 2023 lag der 
Frauenanteil unseres Manage-
ment-Boards bei 45%. Gemäß dem 
französischen Rixain-Gesetz und 
als Unterzeichner der Women in 
Finance Charter haben wir uns 
verpflichtet, den Frauenanteil in 
Positionen mit Investmentent-
scheidungsaufgaben bis 2030 von 
20% auf 25% zu erhöhen. Im Juni 
2023 lag der Frauenanteil bei un-
seren Führungskräften weltweit 
bei 34%, sodass wir unser Ziel frü-
her als erwartet erreicht haben. 
Diese Dynamik wollten wir nutzen 
und haben deshalb ein neues Ziel 

Richtlinie zu ESG-Standards: 
Ausschluss von Emittenten 
mit niedrigem ESG-Score 
(<1,43 bzw. CCC) 

Seit 2021 wenden wir systematische Abstimmungskriterien im Zusam-
menhang mit Geschlechterdiversität im Board an: Ziel ist ein Diversitäts-
anteil von 33% in OECD-Ländern. Außerdem engagieren wir uns gezielt 
bei Unternehmen aus Emerging Markets zur Geschlechtervielfalt. 
Im Einklang mit unseren Zielen und um Kräfte zu bündeln, sind wir Mitbe-
gründer der 30% Club France Investor Group (gegründet im November 
2020) und rufen andere Assetmanager auf, zusammen mit uns große 
französische Unternehmen anzuhalten, Geschlechtervielfalt auf der Füh-
rungsebene zu fördern. Ziel ist ein Frauenanteil von mindestens 30% bis 
2025, gegenüber nur 21% im Jahr 2020. 2023 hat sich die Investoren-
gruppe auf Folgendes konzentriert: 
- „Sanftes“ Engagement, um Unternehmen, die im SBF-120-Aktienindex 
enthalten sind, über die Fortschritte der Koalition zu informieren und un-
sere konkreten Erwartungen an Berichterstattung und Zielsetzung zur Ge-
schlechtervielfalt zu erläutern 
- Persönliche Treffen und eingehende Gespräche mit 25 Unternehmen, 
die als mögliche Nachzügler identifiziert wurden, um ihnen bei Verbesse-
rungen zu helfen 
- Aufbau von Partnerschaften und Workshops, um von den Akteuren der 

Einige Fonds mit SRI- und/oder 
TS-Label haben Zusagen auf 
Fondsebene gemacht (siehe 
hierzu die entsprechenden Ab-
schnitte zum französischen SRI-
Label und zum belgischen TS-La-
bel im ESG-Bericht der betref-
fenden Fonds).33 

https://www.axa-im.com/responsible-investing/policies
https://www.axa-im.com/responsible-investing/policies


festgelegt: Bis Ende 2025 sollten 
35% unserer Führungskräfte welt-
weit Frauen sein. Dieses Ziel 
wurde bereits im Berichtszeitraum 
2024 und damit auch früher als 
geplant erreicht. 36% unserer Füh-
rungskräfte waren Anfang 2025 
Frauen. Auch das zeigt, welche 
Fortschritte wir in diesem Bereich 
machen. 
Außerdem haben wir die Women 
in Finance Charter unterzeichnet 
und sind EDGE-zertifiziert (Equity, 
Diversity and Gender Equality). 
Wir haben die EDGE-Move-Zertifi-
zierung in Anerkennung unserer 
erheblichen Fortschritte bei der 
Geschlechtergleichstellung erhal-
ten. 
Um zu zeigen, wie wichtig es uns 
ist, ein integrativer und vielfältiger 
Arbeitgeber zu sein, haben sich 
alle Mitglieder der Konzernge-
schäftsleitung konkrete Ziele ge-
setzt, um den Diversitätsanteil und 
die Integration im Unternehmen 
zu verbessern. 

30%-Club-France-Investorengruppe zu lernen, die sich für Geschlechter-
vielfalt einsetzt, etwa MEDEF, die größte Arbeitgebervereinigung in Frank-
reich 
AXA IM ist zudem überzeugter Unterzeichner und Unterstützer einer 
Reihe externer Initiativen und Verpflichtungserklärungen, darunter die 
Women in Finance Charter, Women’s Empowerment Principles, United 
Nations LGBTI Standards of Conduct for Business, des 30% Club, Club 
Landoy Charter, Action Coalition on Gender-Based Violence von UN Wo-
men Generation Equality und die französische L’Autre Cercle Charter. 

14. Aktivitäten 
im Zusammen-
hang mit um-
strittenen Waf-
fen (Antiperso-
nenminen, 
Streumunition, 
chemische und 
biologische 
Waffen) 

Anteil der Anlagen in Portfo-
liounternehmen mit Verbin-
dung zu Herstellung oder 
Vertrieb umstrittener Waf-
fen 

Im Rahmen unserer Richtlinie zu 
umstrittenen Waffen meiden wir 
Anlagen in Hersteller von Waffen, 
die gemäß internationalen Kon-
ventionen als umstritten gelten 
(Antipersonenminen, Streumuni-
tion, chemische, biologische und 
Nuklearwaffen). 

Richtlinie zu umstrittenen 
Waffen: Ausschluss von: 
- Unternehmen, die umstrit-
tene Waffen herstellen, ver-
wenden, lagern, damit han-
deln oder für ihre Wartung, 
ihren Transport oder ihre Fi-
nanzierung sorgen, einschließ-
lich Teile, die speziell für diese 
Arten von umstrittenen Waf-
fen entwickelt wurden (maß-
geschneiderte Komponenten) 
- Unternehmen, die Unter-
stützung, Forschung oder 
Technologie anbieten, die nur 
für diese umstrittenen Waffen 
bestimmt sind 

k.A. 

Diese Ausschlüsse gelten für die 
meisten von AXA IM gemanag-
ten Fonds. Weitere Einzelheiten 
zum Geltungsbereich finden Sie 
in unserer Richtlinie zu umstrit-
tenen Waffen. 

https://www.axa-im.com/document/5263/view
https://www.weps.org/about
https://www.global-lgbti.org/the-supporters
https://www.global-lgbti.org/the-supporters
https://30percentclub.org/investor-groups/
https://www.clublandoy.com/10-engagements-pour-valoriser-la-place-des-50-ans-dans-lentreprise/
https://www.clublandoy.com/10-engagements-pour-valoriser-la-place-des-50-ans-dans-lentreprise/
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2023-10/GBV-AC-Progress-Report-2022.pdf
https://www.autrecercle.org/sites/default/files/20220705_signataires_chartelgbt-lautrecercle.pdf


- Unternehmen, die gegen 
den Vertrag über die Nichtver-
breitung von Nuklearwaffen 
verstoßen 
- Unternehmen, die zu 50% 
oder mehr an einem ausge-
schlossenen Unternehmen 
beteiligt sind, das die vorste-
henden Kriterien erfüllt 

 

Indikatoren für Anlagen in Wertpapiere staatlicher Emittenten und von Supranationals 

Umwelt  
15. Treibhaus-
gasintensität 

Treibhausgasintensität 
staatlicher Emittenten 

AXA IM hat für Wertpapiere staat-
licher Emittenten Klimaziele defi-
niert, die sich nach den Leitlinien 
zur Zielsetzung des Net Zero In-
vestment Framework (NZIF) und 
des von der UN geleiteten ASCOR-
Projekts richten. Der Ansatz soll 
2024 geprüft werden. Ziel ist es, 
den gewichteten Durchschnitts-
Score unserer wichtigsten globa-
len Benchmark, des Climate 
Change Performance Index (CCPI) 
von Germanwatch, zu übertreffen. 
 
Ende 2024 hat AXA IM zudem ei-
nen eigenen Climate-Colour-Rah-
men entwickelt, um die Fort-
schritte von Staatsanleihenemit-
tenten bei der Erreichung von Kli-
mazielen und ihre Ausrichtung auf 
den Netto-Null-Plan zu beurteilen. 
Er ähnelt unserem Rahmen zur 
Einschätzung der Umsetzung der 
Empfehlungen der IIGCC durch 
Unternehmen. 
 
Außerdem nutzen wir das von 
Beyond Ratings entwickelte 
CLAIM-Modell, um die „Tempera-
tur“ der Portfolios von AXA IM zu 
messen, die in Wertpapiere staat-
licher Emittenten investieren.  

k.A. 

Engagement bei politischen Entscheidern und Branchenorganisationen ist 
ein wesentlicher Teil unserer aktiven Eigentümer- und Stewardship-Stra-
tegie. AXA IM ist aktives Mitglied mehrerer globaler und lokaler Bran-
cheninitiativen, die dasselbe Ziel verfolgen. Die vollständige Liste unserer 
Investoreninitiativen sowie unserer Partnerschaften und Kooperationen 
finden Sie in unserem jährlichen Active Ownership and Stewardship Re-
port. 

k.A. 



Soziales  
16. Länder, die 
soziale Stan-
dards verletzen 

Anzahl der staatlichen Emit-
tenten, die soziale Stan-
dards verletzen (absolute 
Zahl und Verhältnis zu allen 
staatlichen Emittenten, in 
deren Wertpapiere wir in-
vestieren), auf Grundlage 
internationaler Vereinba-
rungen und Konventionen, 
der Grundsätze der Verein-
ten Nationen und gegebe-
nenfalls lokaler Gesetze 

Im Rahmen unserer Richtlinie zu 
ESG-Standards meiden wir Anla-
gen in Ländern, die die Menschen-
rechte gravierend verletzen. 

Darüber hinaus nutzen wir Daten 
von MSCI, um den ESG-Score von 
Wertpapieren staatlicher Emitten-
ten zu beurteilen: Unsere ESG-Sco-
ringmethodik für Wertpapiere 
staatlicher Emittenten umfasst 
Humankapitalrisiken (einschließ-
lich Kriterien für Basis-Humankapi-
tal und Grundbedürfnisse, höhere 
Bildung und Technologiebereit-
schaft, Wissenskapital, Humanka-
pitalinfrastruktur, Humankapital-
Performance und wirtschaftliches 
Umfeld). 

Richtlinie zu ESG-Standards: 
Ausschluss von Ländern mit 
schweren Menschenrechts-
verletzungen:  
- Länder im untersten Quintil 
des Civil Liberties Index von 
Freedom House 
- Länder im untersten Quartil 
des Global Slavery Index der 
Walk Free Foundation 
- Länder im untersten Quartil 
des Child Labor Index der UN-
ESCO 
Ab Juli 2025 werden wir die 
drei oben genannten Kriterien 
durch die Liste der Länder er-
setzen, die wegen schwerwie-
gender Menschenrechtsver-
letzungen und -verstößen EU-
Restriktionen unterliegen.  

Fonds mit einem TS-Label, die in 
Wertpapiere staatlicher Emit-
tenten investieren, schließen 
Schuldpapiere von Ländern aus, 
die die TS Label Quality Stan-
dards nicht erfüllen. Fonds mit 
TS-Label schließen unter ande-
rem einkommensstarke Länder 
aus, die in der Freedom in the 
World Survey von Freedom 
House als „nicht frei“ beurteilt 
werden. Ausnahmen sind Finan-
zinstrumente, mit deren Erlösen 
nur bestimmte zugelassene Pro-
jekte finanziert werden dürfen.34 
Darüber hinaus verzichten 
Fonds mit SRI-Label, die in 
Staatsanleihen investieren, auf 
Anlagen in Papiere von Emitten-
ten, die (1) auf der jeweils aktu-
ellen EU-Liste der nicht koopera-
tiven Länder stehen, die (2) auf 
der jeweils aktuellen schwarzen 
oder grauen Liste der Financial 
Action Task Force stehen 
und/oder die (3) im Transpa-
rency International’s Corruption 
Perception Index weniger als 40 
von 100 möglichen Punkten ha-
ben.35 

 

Indikatoren für Immobilienanlagen 

Fossile Brenn-
stoffe 

17. Risiken im 
Zusammen-
hang mit fossi-
len 

Anteil der Anlagen in Immo-
bilienwerte, die in Verbin-
dung mit Förderung, Lage-
rung, Herstellung oder 
Transport fossiler Brenn-
stoffe stehen 

Wie PAI 5 (siehe oben) Klimarichtlinie: siehe oben 

Wie PAI 5 (siehe oben) 
 
Bei Mietern von Immobilienobjekten führen wir bei neuen Abschlüssen 
oder Verlängerungen von Mietverträgen schrittweise eine ESG-Klausel 
ein, die Datenweitergabe, Objektzertifizierungen oder Energieeffizienz-
maßnahmen regelt und direkt oder indirekt auf die genutzten 

Seit 2023 enthält unsere ESG-
Berichterstattung für Artikel-8- 
Fonds, die in Immobilien inves-
tieren, wenn möglich und ab-
hängig von der Datenverfügbar-
keit einen speziellen Abschnitt 

https://www.axa-im.com/responsible-investing/policies
https://www.axa-im.com/responsible-investing/policies


Brennstoffen 
bei Immobi-
lienanlagen 

Energiearten hinwirkt. Außerdem prüfen wir mit jährlichen Umfragen in 
einigen Objekten die Mieterzufriedenheit und fordern die Objektmanager 
auf, Nachhaltigkeitsausschüsse zu bilden, um wichtige ESG-Informationen 
weiterzugeben.  

zum Thema Klima (einschließlich 
Treibhausgasemissionen). Au-
ßerdem treiben wir die Erfas-
sung aktueller Daten für alle Ob-
jekte voran, in die wir direkt in-
vestieren, und führen sie in un-
serer externen ESG-Datenma-
nagement-Plattform zusammen. 
Alle dazu zählenden Gebäude 
werden qualifiziert, um Nach-
haltigkeit und Eigenschaften der 
Objekte innerhalb von höchs-
tens 15 Monaten nach ihrem Er-
werb beurteilen zu können. 
Qualitative Daten werden jähr-
lich aktualisiert, um Verbesse-
rungen der Objekteigenschaften 
Rechnung zu tragen. Quantita-
tive Daten (Energie, Wasser, Ab-
fall) werden jährlich (jeweils im 
1. Quartal) manuell zusammen-
getragen. Seit 2021 erfassen wir 
Daten sofern möglich automati-
siert, um das Verfahren zu ver-
einfachen, und haben die Da-
tenqualität in den letzten Jahren 
verbessert. 

Energieeffizi-
enz 

18. Risiken im 
Zusammen-
hang mit Ener-
gieverschwen-
dung bei Im-
mobilienanla-
gen 

Anteil der Anlagen in Immo-
bilienwerte, die nicht ener-
gieeffizient sind 

Klimarichtlinie (unter Berück-
sichtigung einer erwarteten 
Korrelation zwischen Treib-
hausgasemissionen und Ener-
gieverbrauch und -produk-
tion): siehe oben 

       

 Zusätzliche klimabezogene und andere Umweltindikatoren 

Treibhaus-
gasemissionen 

4. Anlagen in 
Unternehmen 
ohne Maßnah-
menpläne zur 
Verringerung 
der CO2-Emissi-
onen 

Anteil der Anlagen in Portfo-
liounternehmen, die keine 
Maßnahmenpläne zur Ver-
ringerung der CO2-Emissio-
nen aufgestellt haben, die 
auf die Einhaltung des Pari-
ser Klimaabkommens aus-
gerichtet sind 

Wie PAI 1 bis 4 (siehe oben) Wie PAI 1 bis 4 (siehe oben) Wie PAI 1 bis 4 (siehe oben) Wie PAI 1 bis 4 (siehe oben) 

Wasser, Abfall 
und wesent- 

6. Wasserver-
brauch und  
-recycling 

1. Durchschnittlicher Was-
serverbrauch der Portfolio-
unternehmen (in Kubikme-
tern) je Million Euro Umsatz 

Wasserverbrauch und Wasser-
mangel sind wichtige Faktoren für 
die ESG-Scoringmethodik, die wir 

Richtlinie zu ESG-Standards: 
Ausschluss von Emittenten 
mit niedrigem ESG-Score 
(<1,43 bzw. CCC) 

k.A. 

Unsere CO2-armen Fonds ver-
pflichten sich außerdem, ihre 
Wasserintensitäts-Benchmark 
bzw. das entsprechende 



liche Emissio-
nen 2. Gewichteter durchschnitt-

licher Anteil des von Portfo-
liounternehmen recycelten 
und wiederverwerteten 
Wassers 

für traditionelle Assetklassen nut-
zen. 

Anlageuniversum zu übertref-
fen. Einige Fonds mit SRI-Label 
können auch ein Wasserintensi-
tätsziel auf Fondsebene haben 
(siehe hierzu den entsprechen-
den Abschnitt zum französi-
schen SRI-Label im ESG-Bericht 
der betreffenden Fonds).36 

Treibhaus-
gasemissionen 

18. Treibhaus-
gasemissionen 

Von Immobilienwerten ver-
ursachte Scope-1-Treibhaus-
gasemissionen 

Wie PAI 1 bis 4 (siehe oben) Wie PAI 1 bis 4 (siehe oben) Wie PAI 1 bis 4 (siehe oben) Wie PAI 1 bis 4 (siehe oben) 

Von Immobilienwerten ver-
ursachte Scope-2-Treibhaus-
gasemissionen 

Von Immobilienwerten ver-
ursachte Scope-3-Treibhaus-
gasemissionen 

Gesamte von Immobilien-
werten verursachte Treib-
hausgasemissionen 

       

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterbelange, Einhaltung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung 

Korruptions- 
und Beste-
chungsbe-
kämpfung 

15. Fehlende 
Richtlinien zur 
Bekämpfung 
von Korruption 
und Beste-
chung 

Anteil der Anlagen in Unter-
nehmen, die keine Richtli-
nien zur Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung 
haben, die an der UN-Kon-
vention gegen Korruption 
ausgerichtet sind 

Im Rahmen unserer Richtlinie zu 
ESG-Standards meiden wir Anla-
gen in Unternehmen, die in Fälle 
und Vorkommnisse verwickelt 
sind, die aufgrund ihrer Auswir-
kungen auf Stakeholder oder die 
Umwelt ein ernstes Risiko für das 
Geschäft oder die Reputation sind. 
Dazu können auch Korruption und 
Bestechung zählen. 

Richtlinie zu ESG-Standards: 
- Ausschluss von Unterneh-
men, die in gravierende Kont-
roversen verwickelt sind (d.h. 
Kategorie 5 der Controversies-
Research-Methodik von 
Sustainalytics) 
- Ausschluss von Emittenten 
mit niedrigem ESG-Score 
(<1,43) 

Im Rahmen unserer Engagementrichtlinie engagieren wir uns bei Unter-
nehmen, die in gravierende Kontroversen (auch im Zusammenhang mit 
Korruption und Bestechung) verwickelt sind, und eskalieren das Engage-
ment gegebenenfalls. So haben wir 2023 entschieden, unsere Position in 
einem schwedischen Telekommunikationsunternehmen abzustoßen, 
nachdem immer wieder Bedenken wegen Korruption aufgekommen wa-
ren. 

k.A. 

16. Nicht aus-
reichende 
Maßnahmen 
zur Verhinde-
rung der Ver-
letzung von 
Antikorrupti-
ons- und Anti-
bestechungs-
standards 

Anteil der Anlagen in Portfo-
liounternehmen, die keine 
ausreichenden Maßnahmen 
zur Verhinderung von Ver-
stößen gegen Verfahren 
und Standards zur Korrupti-
ons- und Bestechungsbe-
kämpfung treffen 



 






